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Bekanntmachung der Stadt Menden (Sauerland) 

 
Am Dienstag, 16.09.2025, 17.00 Uhr, findet eine 
öffentliche Sitzung des Wahlausschusses im Rat-
haus, Ratssaal, Neumarkt 5, 58706 Menden 
(Sauerland) statt. 

 
Gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalwahlordnung (KWahlO) 
sind Ort, Zeit und Gegenstand der Beratungen des 
Wahlausschusses öffentlich bekannt zu machen. 
 
Tagesordnung 

 
1. Verpflichtung der Beisitzer des Wahlausschusses 
2. Feststellung des Ergebnisses für die Wahl der 

Vertretung der Stadt Menden (Sauerland) 
3. Feststellung des Ergebnisses für die Wahl der 

Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Stadt 
Menden (Sauerland) 

4. Feststellung des Ergebnisses für die Wahl des In-
tegrationsrates der Stadt Menden (Sauerland) 

5. Mitteilung und Anfragen 
 
Zu der Sitzung des Wahlausschusses hat jedermann 
Zutritt. Der Wahlausschuss ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Beisitzer beschlussfähig. 
 
Menden 04.09.2025 
 
 
gez. Dr. Roland Schröder 
Dr. Roland Schröder 
(Wahlleiter) 
 
 
 

 
 
T a g e s o r d n u n g 

zur Sitzung des Rates der Stadt Menden (Sauerland) 
am Dienstag, 09.09.2025 

 

 
II. Nichtöffentliche Sitzung 

 

 
1. Normenkontrollverfahren 
  
2. Mitteilungen und Anfragen 
  

 
 
Verkürzte Ladungsfrist nichtöffentlicher Teil § 2 
Abs. 2 Geschäftsordnung 

Die Dringlichkeit ist gegeben, weil die Stadt Menden 
(Sauerland) aufgefordert wurde, die Antragsbegrün-
dung für das Normenkontrollverfahren vorzunehmen. 
Hierfür wäre zuvor ein kostenpflichtiges Gutachten 
durch die Stadt Menden (Sauerland) in Auftrag zu ge-
ben. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sollte je-
doch zunächst eine Entscheidung des Rates der 
Stadt Menden (Sauerland) herbeigeführt werden, ob 
das Normenkontrollverfahren überhaupt weiter fort-
gesetzt werden soll. Dies duldet keinen monatelan-
gen Aufschub. 
 
Menden, 04.09.2025 
 
 
gez. 
Dr. Roland Schröder 
(Bürgermeister) 
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